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steUeryorauszahlungen de.r Teilhaber anlersoDalgeselJ,sob,t}'D 

~ 
Z1l897i A p f r i gebe i n t w 2 r tun g 

Die Abg. Dr. Gi'- e dIe rund Geno8s.en übte~ in einer An!);'a,. 

daran Kritik, dass die Tei~haber einer offenen Handelsgesellsohaft 

oder Kommanditgesellschaft auch von einem gar nieht entnommenen Ge­

winn laufend Steuervorauszahlungen leisten mUseen. Naoh Ansicht der 

anfragenden·Abgeord~ten sollten die Teilhaber an iersonalge~elleohaf­

ten nur von den effektiv entnommenen Gewinnanteilsbeträgen, nicht aber 

vom fiktiven Reingewinnanteil Voraus8ahlungen zu leisten haben. 

Bundesminister für Finanzen Dr. ~ ami t z hat nun zu dieser 

Anfrage in folgender Weise Stellung genommen. 

Jeder veranlagte steuerpfliohtige, s.owohl Teilhaber von iersonen­

gesellschaften als auoh Einzelunternehmer. hat Vorauszahlungen naoh 

lIaSgabeder für d~B l~tztyorangegangene veranlagtelCalenderjahr festge. 

set'zten steuersohuldi8keit zu ~eisten, ohne Rüoksicht darauf, ob er ein 

gleichl).ohes Einkommen erzielt', wann die. entspreohenden iiDkünfte anfallen 

und ob diese zur Leistung der VorauBzahl\Ulgen ausreiohen. Naoh Jahre.­

ende ~ird anläßlioh der Veranlagung ~ie steh naohdem tatsäohlioh er~ 

ziel ten ~inkommen ergebende ~teuerschuld der Summe d.er gel eisteten Vor­

auszahlungen gegenübergestell t. unci ~bgereohnet. 
Die Teilhaber an Personengesellschaften sind j,n der Lage, während 

des Kalender- oder Wirtsohaft.jahres Beträge für die Zahlung ihrer Vor­

auszahlungsschuldigkeit zu entnehmen; weil die meisten Gesellsohaftsver­

träge Bestimmungen iiber die zuläSSige Höhe der Entnahmen während des 

Jahres enthalten, schon deshalb, um Unstimmigkeiten zwisohen den Gesell­

schaftern vorzubeugen. Wenn eine vertragliche Regelung daräber fehlt" 

genügt im Einzelfall ein formloser Gesellseh8fterbe8ohluO~ 

Die Teilhaber an ;Elersonengesellschaf~en sind daher nicht sohleohter 

gestellt al~ die Einzelunternehmer. Eine .betellung .auf die entnommenen 

Beträge kann nicht einseitig zugunsten der Teilhaber an Personengesell-

, 'schaften erfolgen, sondern müßte sich a,uf alle Veranl.gungspflichtigen 

beziehen. Eine derartige Maßnahme widersprioht aber dem Sinn und Zwe~ 

der Vorauszahlungen, wonaoh die entfallende steuer möglichst im Jahr 
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der lUnkommenserzielung gezahlt werden soll, damit nur in' mögliohst 

geringem Umfange eine Abs6hlußzahlung entsteht, deren l .. eistung naoh. 

Abschluß dee 5teuerjahrea; wenn das Einkommen dieses Jahres verbra~oht 

ist, zu Lasten des Einkommens 'eines Nachjahres. abgestattet werden mf,i8te. 

Uberdiea würde eine solche Regelung für die Verwaltung insoferne eine 

fühlbare zusätzlic~e Eelastung bedeuten, als di~ Höhe der Entnahmen 

wechseln kann, sodaS die Festsetzung der Höhe jeder einzelnen Voraus­

zahlungssohuldigkeit an den 4 Vorauszahlungsterminen im Kalenderjahr 

notwendig würde. 

Es ist unrichtig, dass diese ßelastung in der westdeutsohen Bundes­

republik nioht existiert. Die Vorschrift des § 35 des deutschen Ein­

kommensteuergesetzes in der Fassung vom 15. September 1953, Deutsches 

JOBI. I S. 1355, ist gleich der Vorschrift des gegenwärtig geltenden 

§ 35' des öeterreiohisohen Einkommensteuergesetzes. Eine Begünstigung 

des entnommenen Gewinnes, die auch in Westdeutsohland nur mehr für die 

unter daeBundesvertriebenengesetz fallenden. Flüchtling"e und die duroh 

den Nationalsozialismus Geschädigten gi.+t, ist überdies jetzt wie .auoh 

früber mit einem Prozentsatz des Gewinnes begrenzt, s.odaB sich die 

Pflioht zur Leistung von Vorauszahlungen keineswegs bloß auf die Ent­

nahmen beschränkt. 
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